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Zusatz Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpflicht-Versicherung (BBR 1 Pferd)
für die Schadenersatzausfallversicherung

1 Gegenstand der Schadenersatzausfallversicherung
Dem Versicherungsnehmer wird Versicherungsschutz für den Fall ge-
währt, dass er während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten aus der Eigenschaft des Schadenverursachers als Pferdehalter 
oder -hüter geschädigt wird, und die daraus entstandene Schadener-
satzforderung gegen den Schadenverursacher nicht durchgesetzt wer-
den kann.
Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten 
sich nach dem Deckungsumfang der Haftpflicht-Versicherung dieses 
Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadener-
satzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schadenverursa-
chers als Pferdehalter oder –hüter zugrunde liegt.

2 Versicherte Schäden
Versichert sind Personenschäden (Tötung, Verletzung oder Gesund-
heitsschädigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung 
oder Vernichtung von Sachen) der versicherten Person, für die der 
Schadenverursacher aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

3 Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person 
einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schadenverursa-
cher erstritten oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schadenver-
ursachers von einem Notar erwirkt hat und jede Zwangsvollstreckung 
aus diesem Titel gegen den Schadenverursacher erfolglos geblieben ist. 
Der Schadenverursacher muss zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Voll-
streckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person 
nachweist, dass

- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forde-
rungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;

- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. 
weil der Schadenverursacher in den letzten drei Jahren die eides-
stattliche Versicherung abgegeben hat.

4 Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schaden-
ersatzbetrages, sofern der Schadenersatzbetrag mindestens 2.500,00 € 

beträgt (Integralfranchise). Die Entschädigung wird nur geleistet gegen 
Aushändigung des Originaltitels, der Originalvollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne dieser Klausel vorliegt. Die versicherten Personen 
sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schadenverursacher in 
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten.

5 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Er-
satz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

6 Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden 
Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den ein Träger 
der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

7 Nicht versichert sind
Kosten, die zur Erlangung des vollstreckbaren Titels aufzuwenden sind  
(Gerichts-, Anwaltskosten, etc.).

8 Rechtsansprüche Dritter
Dritte können aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.


